
Deutscher Bundestag  Drucksache  16/13590
 16. Wahlperiode  01. 07. 2009
 Beschlussempfehlung*
 des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

 1.  zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
 – Drucksache 16/13156 –

 Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung

 2.  zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
 – Drucksachen 16/13297, 16/13384 –

 Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung

 A.  Problem

 Das  im  Oktober  2008  verabschiedete  Finanzmarktstabilisierungsgesetz
 (FMStG)  hat  durch  Errichtung  eines  Finanzmarktstabilisierungsfonds  wesent-
 lich  zur  Stabilisierung  des  deutschen  Finanzmarktes  beigetragen.  Die  Erfahrun-
 gen  der  vergangenen  Monate  haben  aber  gezeigt,  dass  die  geschaffenen  Rah-
 menbedingungen  im  Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz  in  einigen  Punkten
 fortentwickelt  werden  müssen,  um  Kreditinstitute  zu  entlasten  und  die  Liquidi-
 tätsversorgung  der  deutschen  Wirtschaft  zu  verbessern.  Ziel  der  wortgleichen
 Gesetzentwürfe  ist  es,  den  Finanzsektor  in  die  Lage  zu  versetzen,  seine  Finan-
 zierungsfunktion  für  die  Realwirtschaft  wahrzunehmen.  Zur  Erreichung  des
 Ziels  wird  ein  Modell  vorgeschlagen,  das  es  ermöglicht,  Bankbilanzen  zu  ent-
 lasten  und  gleichzeitig  die  Eigentümer  der  übertragenden  Unternehmen  in  der
 Verantwortung zu lassen.

 B.  Lösung

 Zu Nummer 1

 Der  Gesetzentwurf  sieht  Maßnahmen  vor  zur  kurzfristigen  Bereinigung  der
 Bilanzen  von  Finanzholding-Gesellschaften  oder  Kreditinstituten  oder  deren
 Tochtergesellschaften  von  strukturierten  Wertpapieren  bei  gleichzeitiger  Schaf-
 fung  von  Planungssicherheit  hinsichtlich  erforderlicher  Abschreibungen.
 Finanzholding-Gesellschaften  oder  Kreditinstituten  oder  deren  Tochtergesell-
 *  Der Bericht wird als Drucksache 16/13591 gesondert verteilt.
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schaften  wird  die  Möglichkeit  eröffnet,  die  strukturierten  Wertpapiere  mit  einem
 Abschlag  vom  Buchwert  an  Zweckgesellschaften  zu  übertragen.  Im  Gegenzug
 erhalten  die  übertragenden  Unternehmen  in  gleicher  Höhe  vom  Finanzmarktsta-
 bilisierungsfonds  garantierte  Anleihen,  die  von  den  Zweckgesellschaften  bege-
 ben  werden.  Die  mit  den  Maßnahmen  verbundenen  Kosten  sollen  jedoch  letzt-
 lich von den Eigentümern der übertragenden Unternehmen getragen werden.

 Annahme  des  Gesetzentwurfs  auf  Drucksache  16/13156  in  geänderter
 Fassung  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN

 Zu Nummer 2

 Der  Gesetzentwurf  auf  den  Drucksachen  16/13297  und  16/13384  wird  ein-
 vernehmlich für erledigt erklärt

 C.  Alternativen

 Unveränderte Annahme oder Ablehnung des Gesetzentwurfs.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Keine

 E.  Sonstige Kosten

 Der Gesetzentwurf verursacht keine zusätzlichen sonstigen Kosten.

 F.  Bürokratiekosten

 Für  Unternehmen  werden  nur  geringe,  für  Bürgerinnen  und  Bürger  sowie  die
 Verwaltung  werden  keine  Informationspflichten  eingeführt,  vereinfacht  oder  ab-
 geschafft.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 1.  den  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  16/13156  in  der  aus  der  nachstehenden
 Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen,

 2.  den  Gesetzentwurf  auf  Drucksachen  16/13297  und  16/13384  für  erledigt  zu
 erklären.

 Berlin, den 1. Juli 2009

 Der Haushaltsausschuss

 Otto Fricke
 Vorsitzender

 Florian Toncar
 Berichterstatter

 Roland Claus
 Berichterstatter

 Alexander Bonde
 Berichterstatter

 Steffen Kampeter
 Berichterstatter

 Carsten Schneider (Erfurt)
 Berichterstatter
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Zusammenstellung

 des Entwurfs eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung
 – Drucksache 16/13156 –
 mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)
E n t w u r f
—

B e s c h l ü s s e  d e s  8 .  A u s s c h u s s e s
—

 Entwurf eines Gesetzes
 zur Fortentwicklung

 der Finanzmarktstabilisierung

 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates
 das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Finanzmarktstabilisierungs-
 fondsgesetzes

 Das  Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz  vom  17.  Ok-
 tober  2008  (BGBl.  I  S.  1982),  das  zuletzt  durch  Artikel  1  des
 Gesetzes  vom  7.  April  2009  (BGBl.  I  S.  725)  geändert  wor-
 den ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Angabe  zu  §  3a  werden  die  Wörter  „–  Er-
 richtung,  Name,  Rechtsform,  Stellung  im  Rechts-
 verkehr“ gestrichen.

 b)  In  der  Inhaltsübersicht  werden  nach  der  Angabe  zu
 §  6 die folgenden Angaben eingefügt:

 „§  6a  Garantien an Zweckgesellschaften

 §  6b  Verpflichtung  zur  Zahlung  eines  Ausgleichs-
 betrags

 §  6c  Verpflichtung  zum  weiteren  Verlustausgleich

 §  6d  Frist für Antragstellung“.

 c)  Nach  der  Angabe  zu  §  8  werden  die  folgenden  An-
 gaben eingefügt:

 „§  8a  Bundesrechtliche Abwicklungsanstalten

 §  8 b  Landesrechtliche Abwicklungsanstalten“.

 d)  Nach  der  Angabe  zu  §  14  werden  die  folgenden
 Angaben eingefügt:

 „§  14a  Steuerrechtliche  Sonderregelungen  im  Zu-
 sammenhang  mit  Vermögensübertragun-
 gen nach den §§  6a und 8a

 §  14b  Steuerrechtliche  Sonderregelungen  zu
 Zweckgesellschaften  und  Abwicklungs-
 anstalten nach den §§  6a und 8a

 §  14c  Steuerrechtliche  Behandlung  von  Zahlun-
 gen  in  die  Zweckgesellschaft  oder  die  Ab-
 wicklungsanstalt  und  Auskehrungen  der
 Zweckgesellschaft  oder  der  Abwicklungs-
 anstalt
 Entwurf eines Gesetzes
 zur Fortentwicklung

 der Finanzmarktstabilisierung

 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Finanzmarktstabilisierungs-
 fondsgesetzes

 Das  Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz  vom  17.  Ok-
 tober  2008  (BGBl.  I  S.  1982),  das  zuletzt  durch  Artikel  1  des
 Gesetzes  vom  7.  April  2009  (BGBl.  I  S.  725)  geändert  wor-
 den ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  werden  nach  der  Angabe  zu  §  6
 die folgenden Angaben eingefügt:

 „§  6a  Garantien an Zweckgesellschaften

 §  6b  Verpflichtung  zur  Zahlung  eines  Ausgleichs-
 betrags

 §  6c  Verpflichtung  zum  weiteren  Verlustausgleich

 §  6d  Frist für Antragstellung“.
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§  14d  Steuerrechtliche  Sonderregelungen  im
 Zusammenhang  mit  landesrechtlichen  Ab-
 wicklungsanstalten

 §  14e  Anwendungsvorschrift  für  die  §§  14  bis
 14d“.

 2.  §  3a wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  werden  die  Wörter  „–  Errich-
 tung,  Name,  Rechtsform,  Stellung  im  Rechtsver-
 kehr“ gestrichen.

 b)  Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  mit  diesem  Gesetz  in  der  Fassung  vom
 17.  Oktober  2008  errichtete  Finanzmarktstabili-
 sierungsanstalt  wird  mit  Wirkung  zum  …  [einset-
 zen:  Datum  des  Inkrafttreten  des  Gesetzes]  eine
 bundesunmittelbare,  rechtsfähige  Anstalt  des
 öffentlichen  Rechts  im  Geschäftsbereich  des  Bun-
 desministeriums  der  Finanzen.  Sie  trägt  die
 Bezeichnung  „Bundesanstalt  für  Finanzmarkt-
 stabilisierung  –  FMSA“  (Anstalt).  Die  Anstalt  hat
 ihren Sitz in Frankfurt am Main.“

 c)  Absatz  2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  Anstalt  nimmt  die  ihr  auf  der  Grund-
 lage  dieses  Gesetzes  übertragenen  Aufgaben  im
 Namen  des  Fonds  wahr.  Die  Anstalt  nimmt  ferner
 die  ihr  nach  §  8a  dieses  Gesetzes  übertragenen
 Aufgaben  wahr.  Sie  untersteht  der  Rechts-  und
 Fachaufsicht  des  Bundesministeriums  der  Finan-
 zen.“

 d)  Absatz  4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Die  Anstalt  stellt  innerhalb  der  ersten  vier
 Monate  nach  Abschluss  eines  Geschäftsjahres
 einen  Jahresabschluss  und  einen  Lagebericht  nach
 den  für  große  Kapitalgesellschaften  geltenden
 Vorschriften  des  Handelsgesetzbuchs  auf.  Der  Ab-
 schlussprüfer  ist  auf  Vorschlag  der  Anstalt  durch
 das  Bundesministerium  der  Finanzen  zu  bestellen.
 Der  Jahresabschluss  ist  vom  Leitungsausschuss  zu
 genehmigen.  Der  Jahresabschluss  und  der  Lage-
 bericht  sind  nach  den  Vorschriften  des  Handels-
 gesetzbuchs  zu  prüfen.  Eine  Konzernrechnungsle-
 gungspflicht  besteht  nicht.  Das  Publizitätsgesetz
 ist nicht anzuwenden.“

 e)  Nach  Absatz  6  wird  folgender  Absatz  6a  einge-
 fügt:

 „(6a)  Die  Anstalt  betreibt  keine  Geschäfte,  die
 einer  Zulassung  nach  der  Richtlinie  2006/48/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 14.  Juni  2006  über  die  Aufnahme  und  Ausübung
 der  Tätigkeit  der  Kreditinstitute  (ABl.  L  177  vom
 30.6.2006,  S.  1)  oder  der  Richtlinie  2004/39/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 21.  April  2004  über  Märkte  für  Finanzinstrumen-
 te,  zur  Änderung  der  Richtlinien  85/611/EWG  und
 93/6/EWG  des  Rates  und  der  Richtlinie  2000/12/
 EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 und  zur  Aufhebung  der  Richtlinie  93/22/EWG  des
 Rates  (ABl.  L  145  vom  30.4.2004,  S.  1)  in  der
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jeweils  geltenden  Fassung  bedürfen.  Die  Anstalt
 gilt  nicht  als  Kreditinstitut  oder  Finanzdienst-
 leistungsinstitut  im  Sinne  des  Kreditwesengeset-
 zes,  als  Wertpapierdienstleistungsunternehmen  im
 Sinne  des  Wertpapierhandelsgesetzes  oder  als  Ver-
 sicherungsunternehmen  im  Sinne  des  Versiche-
 rungsaufsichtsgesetzes.“

 3.  In  §  3a  Absatz  5  Satz  4  werden  die  Wörter  „nach  den
 §§  6  bis  8“  durch  die  Wörter  „nach  den  §§  6,  7  bis  8a“
 ersetzt.

 4.  §  4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1  wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „gemäß  den  §§  5a
 bis  8“  durch  die  Wörter  „gemäß  den  §§  5a,  6,  7
 und  8“  ersetzt,  nach  den  Wörtern  „Bundesminis-
 terium  der  Finanzen“  ein  Komma  eingefügt  und
 die  Wörter  „der  §§  6  bis  8“  durch  die  Wörter  „der
 §§  6, 7 und 8“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Finanzmarktstabili-
 sierungsanstalt“  durch  das  Wort  „Anstalt“  er-
 setzt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  das  Wort  „Finanzmarktsta-
 bilisierungsanstalt“  durch  das  Wort  „Anstalt“  und
 werden  die  Wörter  „nach  den  §§  6  bis  8“  durch  die
 Wörter „nach den §§  6, 7 und 8“ ersetzt.

 5.  In  §  6  Absatz  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „31.  Dezember
 2009“  durch  die  Angabe  „31.  Dezember  2010“  ersetzt.

 6.  Nach §  6 werden die folgenden §§  6a bis 6d eingefügt:

 „§  6a
 Garantien an Zweckgesellschaften

 (1)  Abweichend  von  §  6  Absatz  1  Satz  1,  2  und  3,
 Halbsatz  2  kann  der  Fonds  Garantien  nach  §  6  Absatz  1
 für  Schuldtitel  übernehmen,  welche  von  Zweckgesell-
 schaften  nach  dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens
 dieses  Gesetzes]  nachweislich  ausschließlich  als  Gegen-
 leistung  für  die  Übernahme  von  strukturierten  Wertpapie-
 ren  und  damit  verbundenen  Absicherungsgeschäften  an
 Kreditinstitute,  Finanzholding-Gesellschaften  oder  deren
 in-  und  ausländische  Tochterunternehmen  (übertragen-
 de  Unternehmen)  begeben  werden;  die  Laufzeiten  der
 Garantien  richten  sich  nach  der  Laufzeit  der  von  den
 Zweckgesellschaften  begebenen  Schuldtitel.  Diese
 Garantien  gelten  als  nachrangig  im  Sinne  des  §  39
 Absatz  2 der Insolvenzordnung.

 (2)  Eine  Garantieübernahme  nach  Absatz  1  setzt  vor-
 aus, dass

 1.  u n v e r ä n d e r t

 2.  die  strukturierten  Wertpapiere  von  dem  übertragenden
 Unternehmen  zu  90  Prozent  des  Buchwertes  vom
 30.  Juni  2008,  zu  90  Prozent  des  Buchwertes  vom
 31.  März  2009  oder  zum  tatsächlichen  wirtschaft-
 lichen  Wert,  je  nachdem  welcher  dieser  Werte  der
 höchste  ist,  auf  die  Zweckgesellschaft  übertragen
 werden.  Der  Übertragungswert  darf  den  Buchwert
 2.  In  §  3a  Absatz  5  Satz  4  werden  die  Wörter  „nach  den
 §§  6  bis  8“  durch  die  Wörter  „nach  den  §§  6,  7  und  8“  er-
 setzt.

 3.  §  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „gemäß  den
 §§  5a  bis  8“  durch  die  Wörter  „gemäß  den  §§  5a,  6,  7
 und  8“  ersetzt,  nach  den  Wörtern  „Bundesministeri-
 um  der  Finanzen“  ein  Komma  eingefügt  und  die  Wör-
 ter  „der  §§  6  bis  8“  durch  die  Wörter  „der  §§  6,  7  und
 8“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „nach  den  §§  6
 bis  8“  durch  die  Wörter  „nach  den  §§  6,  7  und  8“  er-
 setzt.

 4.  Nach §  6 werden die folgenden §§  6a bis 6d eingefügt:

 „§  6a
 Garantien an Zweckgesellschaften

 (1)  Abweichend  von  §  6  Absatz  1  Satz  2  kann  der
 Fonds  Garantien  nach  §  6  Absatz  1  für  Schuldtitel  über-
 nehmen,  welche  von  Zweckgesellschaften  nach  dem  …
 [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes]  nach-
 weislich  ausschließlich  als  Gegenleistung  für  die  Über-
 nahme  von  strukturierten  Wertpapieren  und  damit  ver-
 bundenen  Absicherungsgeschäften  an  Kreditinstitute,
 Finanzholding-Gesellschaften  oder  deren  Tochterunter-
 nehmen (übertragende Unternehmen) begeben werden.

 (2)  Eine  Garantieübernahme  nach  Absatz  1  setzt  vor-
 aus, dass

 1.  das  übertragende  Unternehmen  die  strukturierten
 Wertpapiere  nicht  nach  dem  31.  Dezember  2008  er-
 worben hat,

 2.  die  strukturierten  Wertpapiere  von  dem  übertragenden
 Unternehmen  zu  90  Prozent  des  Buchwertes  oder,
 falls  dieser  Wert  höher  ist,  zum  tatsächlichen  wirt-
 schaftlichen  Wert  auf  die  Zweckgesellschaft  übertra-
 gen  werden.  Der  Buchwert  ergibt  sich  aus  dem  letzten
 geprüften  Jahresabschluss,  dessen  Stichtag  nicht  vor
 dem  31.  März  2009  liegen  darf;  andernfalls  gilt  der
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vom  31.  März  2009  nicht  übersteigen  Die  Buchwer-
 te  ergeben  sich  aus  dem  geprüften  Jahresabschluss
 zum  entsprechenden  Stichtag;  andernfalls  gilt  der
 nach  den  für  den  Jahresabschluss  geltenden  Vorschrif-
 ten  ermittelte  Buchwert,  der  von  einem  Abschlussprü-
 fer  zu  bestätigen  ist.  Der  Abschlag  vom  Buchwert
 gemäß  Satz  1  muss  nur  in  der  Höhe  vorgenommen
 werden,  in  der  das  übertragende  Unternehmen  eine
 Kernkapitalquote  von  mindestens  7  Prozent  einhalten
 kann,

 3.  das  übertragende  Unternehmen  den  aktuellen  beizule-
 genden  Zeitwert  für  inaktive  Märkte  als  den  tatsäch-
 lichen  wirtschaftlichen  Wert  der  strukturierten  Wert-
 papiere  ermittelt.  Die  Bewertung  ist  durch  einen  vom
 Fonds  benannten  sachverständigen  Dritten  zu  prüfen
 und durch die Bankenaufsicht zu bestätigen,

 4.  das  Kreditinstitut  und  die  Finanzholding-Gesellschaft
 ihren  Sitz  bereits  zum  31.  Dezember  2008  im  Inland
 hatten  und  die  Zweckgesellschaft  ihren  Sitz  im  Inland
 hat,  ausschließlich  für  das  übertragende  Unterneh-
 men  gegründet  wurde  und  ausschließlich  struk-
 turierte  Wertpapiere  des  übertragenden  Unter-
 nehmens verwaltet,

 5.  die  vertragliche  Laufzeit  des  am  längsten  laufenden
 strukturierten  Wertpapiers  die  Laufzeit  der  Garantie
 nicht übersteigt  und

 6.  die  Schuldtitel  nach  Absatz  1  nicht  handelbar
 sind.

 (3)  u n v e r ä n d e r t

 (4)  u n v e r ä n d e r t

 (5)  Die  näheren  Bedingungen  für  eine  Garantie  nach
 Absatz  1  legt  der  Fonds  im  Einzelfall  nach  folgenden
 Maßgaben fest:

 1.  Die  übertragenden  Unternehmen  müssen  vor  einer
 Übertragung  auf  die  Zweckgesellschaft  sämtliche  Ri-
 siken  bezüglich  der  zu  übertragenden  Wertpapiere  ge-
 genüber  dem  Fonds,  dem  sachverständigen  Dritten
 und  der  Bankenaufsicht  vollständig  offen  legen.
 Übertragende  Unternehmen  müssen  vor  einer
 Übertragung  zur  Überprüfung  ihrer  Verlustanfäl-
 ligkeit  auf  Grundlage  der  Vorgaben  des  Fonds
 Stresstests  für  die  jeweils  wesentlichen  Risiken
 durchführen.  Ziel  dieser  Stresstests  ist  die  Ermitt-
 lung  eines  etwaigen  Handlungsbedarfs  bei  dem
 übertragenden  Unternehmen,  insbesondere  im
 Hinblick  auf  Risikosteuerung,  auf  ausreichende
 Risikovorsorge  für  konjunkturelle  Entwicklungen
 oder  Geschäftspolitik.  Die  Ergebnisse  der  Stress-
 nach  den  für  den  Jahresabschluss  geltenden  Vorschrif-
 ten  ermittelte  Buchwert  zum  31.  März  2009,  der  von
 einem  Abschlussprüfer  zu  bestätigen  ist.  Der  Ab-
 schlag  vom  Buchwert  gemäß  Satz  1  muss  nur  in  der
 Höhe  vorgenommen  werden,  in  der  das  übertragende
 Unternehmen  eine  Kernkapitalquote  von  mindestens
 7  Prozent einhalten kann,

 3.  das  übertragende  Unternehmen  den  aktuellen  beizule-
 genden  Zeitwert  als  den  tatsächlichen  wirtschaftli-
 chen  Wert  der  strukturierten  Wertpapiere  ermittelt.
 Die  Bewertung  ist  durch  einen  vom  Fonds  benannten
 sachverständigen  Dritten  zu  prüfen  und  durch  die
 Bankenaufsicht zu bestätigen,

 4.  das  Kreditinstitut  und  die  Finanzholding-Gesellschaft
 ihren  Sitz  bereits  zum  31.  Dezember  2008  im  Inland
 hatten  und  die  Zweckgesellschaft  ihren  Sitz  im  Inland
 hat und

 5.  die  vertragliche  Laufzeit  des  am  längsten  laufenden
 strukturierten  Wertpapiers  die  Laufzeit  der  Garantie
 nicht übersteigt.

 (3)  Der  nach  Absatz  2  Nummer  2  ermittelte  tatsäch-
 liche  wirtschaftliche  Wert  ist  um  einen  angemessenen
 Abschlag  für  weitere  Risiken,  die  sich  bis  zum  Ende  der
 Laufzeit  der  strukturierten  Wertpapiere  im  konkreten
 Portfolio  noch  realisieren  könnten,  zu  mindern.  Die  Höhe
 des  Abschlags  bestimmt  der  Fonds  im  Einzelfall.  Der
 sich danach ergebende Wert ist der Fundamentalwert.

 (4)  Über  eine  Garantieübernahme  nach  Absatz  1  ent-
 scheidet  die  Anstalt  auf  Antrag  des  übertragenden  Unter-
 nehmens.  §  4  Absatz  1  ist  entsprechend  anzuwenden.  Der
 Antrag  muss  auch  die  Gründungsdokumentation  der
 Zweckgesellschaft enthalten.

 (5)  Die  näheren  Bedingungen  für  eine  Garantie  nach
 Absatz  1  legt  der  Fonds  im  Einzelfall  nach  folgenden
 Maßgaben fest:

 1.  Die  übertragenden  Unternehmen  müssen  vor  einer
 Übertragung  auf  die  Zweckgesellschaft  sämtliche  Ri-
 siken  bezüglich  der  zu  übertragenden  Wertpapiere  ge-
 genüber  dem  Fonds,  dem  sachverständigen  Dritten
 und der Bankenaufsicht vollständig offenlegen.
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tests  werden  nicht  veröffentlicht.  Ist  das  übertra-
 gende  Unternehmen  eine  Tochtergesellschaft,  trifft
 die  Pflicht  zur  Durchführung  von  Stresstests  das
 Mutterunternehmen.

 2.  Der  Fonds  muss  eine  marktgerechte  Vergütung  für  die
 Garantie  erhalten.  Die  Vergütung  besteht  grund-
 sätzlich  aus  einem  individuellen  Prozentsatz  des
 Höchstbetrags  der  zur  Verfügung  gestellten  Garantie,
 der  das  Ausfallrisiko  aus  der  Inanspruchnahme  der
 Garantie  abbildet,  und  einer  Marge.  Bei  der  Berech-
 nung  der  Vergütung  ist  auch  der  Zinsvorteil,  der  sich
 für  das  übertragende  Unternehmen  aus  der  Zahlungs-
 streckung  der  Differenz  zwischen  dem  gemäß
 Absatz  2  Nummer  2  ermittelten  Übertragungswert
 und  dem  Fundamentalwert  ergibt,  zu  berücksichtigen.
 Die  Vergütung  kann  ganz  oder  teilweise  durch  Ausga-
 be  von  Kapitalanteilen  des  übertragenden  Unterneh-
 mens  oder  des  beliehenen  Trägers  im  Sinne  von  §  2
 Absatz  1 Satz  2 an den Fonds geleistet werden.

 3.  u n v e r ä n d e r t

 4.  u n v e r ä n d e r t

 5.  u n v e r ä n d e r t

 6.  Die  Obergrenze  für  die  Garantieübernahme,  bezogen
 auf  ein  einzelnes  übertragendes  Unternehmen  und  sei-
 ne  verbundenen  Unternehmen,  orientiert  sich  an  der
 Summe  der  risikogewichteten  Aktiva  des  übertragen-
 den  Unternehmens  und  dem  dem  Fonds  für  Garantien
 zur  Verfügung  stehenden  freien  Ermächtigungs-
 rahmen.

 (6)  §  6  Absatz  2  und  3  dieses  Gesetzes,  §  16  und  §17
 des  Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetzes
 sowie  §  5  Absatz  2  und  5  bis  9  der  Finanzmarktstabilisie-
 rungsfonds-Verordnung  in  der  am  …  [einsetzen:  Tag  des
 Inkrafttretens  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung  gelten
 für  die  Garantiegewährung  nach  Absatz  1  entsprechend.
 §  5  Absatz  2  Nummer  5  der  Finanzmarktstabilisie-
 rungsfonds-Verordnung  findet  jedoch  vorbehaltlich
 der  Zahlung  der  Ausgleichsbeträge  nach  den  §§  6b
 2.  Der  Fonds  muss  eine  marktgerechte  Vergütung  für  die
 Garantie  erhalten.  Die  Vergütung  besteht  grundsätz-
 lich  aus  einem  individuellen  Prozentsatz  des  Höchst-
 betrags  der  zur  Verfügung  gestellten  Garantie,  der  das
 Ausfallrisiko  des  konkreten  Portfolios  abbildet,  und
 einer  Marge.  Bei  der  Berechnung  der  Vergütung  ist
 auch  der  Zinsvorteil,  der  sich  für  das  übertragende
 Unternehmen  aus  der  Zahlungsstreckung  der  Diffe-
 renz  zwischen  dem  gemäß  Absatz  2  Nummer  2  redu-
 zierten  Buchwert  und  dem  Fundamentalwert  ergibt,
 zu  berücksichtigen.  Die  Vergütung  kann  ganz  oder
 teilweise  durch  Ausgabe  von  Kapitalanteilen  des
 übertragenden  Unternehmens  an  den  Fonds  geleistet
 werden.

 3.  Die  Garantie  wird  grundsätzlich  auf  erstes  Anfordern
 in  banküblicher  Form  gestellt.  Sie  erstreckt  sich  so-
 wohl  auf  den  Kapitalbetrag  als  auch  auf  die  Zinsen
 und  alle  sonstigen,  den  Gläubigern  im  Zusammen-
 hang  mit  ihrer  Forderung  zustehenden  Beträge  und
 wird  grundsätzlich  in  Euro  ausgestellt.  Währungs-
 risiken  aus  Garantiegewährungen  in  anderer  Währung
 hat  der  Fonds  abzusichern.  Die  Kosten  dieser  Ab-
 sicherung  hat  das  übertragende  Unternehmen  zu  tra-
 gen.

 4.  Die  Übernahme  einer  Garantie  setzt  ein  tragfähiges
 Geschäftsmodell  sowie  grundsätzlich  eine  im  Einzel-
 fall  angemessene  Kapitalausstattung  des  übertragen-
 den Unternehmens voraus.

 5.  Der  Fonds  kann  verlangen,  dass  die  Verwaltung  der
 ausgelagerten  strukturierten  Wertpapiere  nicht  durch
 das  übertragende  Unternehmen,  sondern  durch  Dritte
 erfolgt.  Der  Fonds  kann  Anweisungen  geben  im  Hin-
 blick  auf  die  Verwaltung  und  Verwertung  der  übertra-
 genen  Wertpapiere.  Erfolgt  die  Verwaltung  durch  das
 übertragende  Unternehmen,  so  ist  eine  funktionelle
 und  organisatorische  Trennung  vom  übrigen  Geschäft
 des übertragenden Unternehmens sicherzustellen.

 6.  Die  Obergrenze  für  die  Garantieübernahme,  bezogen
 auf  ein  einzelnes  übertragendes  Unternehmen  und  sei-
 ne  verbundenen  Unternehmen,  orientiert  sich  an  der
 Summe  der  risikogewichteten  Aktiva  des  übertragen-
 den  Unternehmens  und  den  dem  Fonds  für  Garantien
 zur Verfügung stehenden  Mittel.

 (6)  §  6  Absatz  2  und  3  dieses  Gesetzes,  §§  16  und  17
 des  Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetzes
 sowie  §  5  Absatz  2  Nummer  1  und  3  bis  5,  Absatz  5  bis  9
 der  Finanzmarktstabilisierungsfonds-Verordnung  in  der
 am  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes]
 geltenden  Fassung  gelten  für  die  Garantiegewährung
 nach Absatz  1 entsprechend.
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und  6c  auf  Dividenden  und  Gewinnausschüttungen
 an die Anteilseigner keine Anwendung.

 §  6b
 Verpflichtung zur Zahlung
 eines Ausgleichsbetrags

 (1)  Übertragende  Unternehmen  zahlen  für  die  Dauer
 der  Laufzeit  der  Garantie,  maximal  jedoch  für  die  Dauer
 von  20  Jahren,  jährlich  aus  dem  an  die  Anteilseigner  aus-
 zuschüttenden  Betrag  einen  Ausgleich  an  die  Zweck-
 gesellschaft, der sich wie folgt bemisst:

 1.  Für  jedes  Geschäftsjahr  entsteht  eine  Verbindlichkeit
 in  Höhe  eines  gleich  bleibenden  Anteils  des  Unter-
 schiedsbetrages  zwischen  dem  gemäß  §  6a  Absatz  2
 Nummer  2  ermittelten  Übertragungswert  und  dem
 gemäß  §  6a  Absatz  3  ermittelten  Fundamentalwert,
 maximal  in  Höhe  des  an  die  Anteilseigner  auszu-
 schüttenden  Betrages  des  jeweiligen  Geschäftsjahres.
 Der  gleich  bleibende  Anteil  berechnet  sich  aus  dem
 Unterschiedsbetrag  geteilt  durch  die  Zahl  der  vollen
 Jahre  der  Laufzeit  der  Garantie;  er  beträgt  mindestens
 ein Zwanzigstel des Unterschiedsbetrages.

 2.  u n v e r ä n d e r t

 3.  Ist  das  übertragende  Unternehmen  ein  Tochterun-
 ternehmen,  so  hat  dessen  Mutterunternehmen  den
 seiner  Beteiligungsquote  am  übertragenden  Un-
 ternehmen  entsprechenden  Anteil  an  der  Aus-
 gleichsverpflichtung  aus  seinem  an  die  Anteils-
 eigner  auszuschüttenden  Betrag  zu  zahlen  und  gilt
 insofern  als  übertragendes  Unternehmen.  Die
 Ausgleichspflicht  aus  dem  an  die  übrigen  Anteils-
 eigner  des  Tochterunternehmens  auszuschütten-
 den Betrag bleibt davon unberührt.

 4.  Das  übertragende  Unternehmen  kann  bis  zur
 Hälfte  des  am  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens
 dieses  Gesetzes]  bestehenden  Grundkapitals  Vor-
 zugsaktien  mit  einem  der  Beteiligungsquote  ent-
 sprechenden  Vorzug  vor  der  Zahlungsverpflich-
 tung  nach  diesem  Absatz  aus  dem  an  die
 Anteilseigner  auszuschüttenden  Betrag  ausgeben;
 die  Vorzugsaktien  können  auch  mit  Stimmrecht
 ausgestattet  werden.  Um  den  Betrag  des  Dividen-
 denvorzugs  ist  die  Ermächtigung  zur  Einstellung
 in  Gewinnrücklagen  nach  §  58  Absatz  2  Satz  1  des
 Aktiengesetzes gemindert.

 (2)  Ergibt  sich  nach  der  vollständigen  Verwertung  der
 strukturierten  Wertpapiere  ein  positiver  Saldo  zugunsten
 der  Zweckgesellschaft,  so  ist  dieser  dem  übertragenden
 Unternehmen  zur  Auskehrung  an  seine  Anteilseigner  zu
 überlassen.  Vorzugsaktionäre  nach  Absatz  1  Nummer  4
 und §  6c Absatz  3 sind hiervon ausgenommen.
 §  6b
 Verpflichtung zur Zahlung
 eines Ausgleichsbetrags

 (1)  Übertragende  Unternehmen  zahlen  für  die  Dauer
 der  Laufzeit  der  Garantie,  maximal  jedoch  für  die  Dauer
 von  20  Jahren,  jährlich  aus  dem  an  die  Anteilseigner  aus-
 zuschüttenden  Betrag  einen  Ausgleich  an  die  Zweck-
 gesellschaft, der sich wie folgt bemisst:

 1.  Für  jedes  Geschäftsjahr  entsteht  eine  Verbindlichkeit
 in  Höhe  eines  gleich  bleibenden  Anteils  des  Unter-
 schiedsbetrages  zwischen  dem  gemäß  §  6a  Absatz  2
 Nummer  2  reduzierten  Buchwert  und  dem  gemäß
 §  6a  Absatz  3  ermittelten  Fundamentalwert,  maximal
 in  Höhe  des  an  die  Anteilseigner  auszuschüttenden
 Betrages  des  jeweiligen  Geschäftsjahres.  Der  gleich
 bleibende  Anteil  berechnet  sich  aus  dem  Unter-
 schiedsbetrag  geteilt  durch  die  Zahl  der  vollen  Jahre
 der  Laufzeit  der  Garantie;  er  beträgt  mindestens  ein
 Zwanzigstel des Unterschiedsbetrages.

 2.  Entspricht  der  für  ein  Geschäftsjahr  anzusetzende  Be-
 trag  mangels  entsprechender  Höhe  des  an  die  Anteil-
 seigner  auszuschüttenden  Betrages  nicht  dem  gleich
 bleibenden  Anteil  nach  Nummer  1,  ist  der  Betrag  in
 den  Folgejahren  bis  zur  Höhe  des  jeweiligen  an  die
 Anteilseigner  auszuschüttenden  Betrages  entspre-
 chend zu erhöhen.

 (2)  Ergibt  sich  nach  der  vollständigen  Verwertung  der
 strukturierten  Wertpapiere  ein  positiver  Saldo  zugunsten
 der  Zweckgesellschaft,  so  ist  dieser  dem  übertragenden
 Unternehmen  zur  Auskehrung  an  seine  Anteilseigner  zu
 überlassen.  Vorzugsaktionäre  im  Sinne  des  §  6c  Absatz  3
 sind hiervon ausgenommen.
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(3)  Der  tatsächliche  wirtschaftliche  Wert  der  über-
 tragenen  Wertpapiere  sowie  die  sich  aus  den  Absätzen
 1  und  2  ergebenden  Folgen  sind  im  Lagebericht  und  Kon-
 zernlagebericht  des  übertragenden  Unternehmens  anzu-
 geben.

 §  6c
 Verpflichtung zum weiteren Verlustausgleich

 (1)  Ist  das  übertragende  Unternehmen  in  der  Rechts-
 form  einer  Aktiengesellschaft  verfasst  und  reichen  die
 über  die  Laufzeit  der  Garantie  nach  §  6b  gezahlten  Aus-
 gleichsbeträge  nicht  aus,  um  Verluste  gegenüber  dem
 gemäß  §  6a  Absatz  2  Nummer  2  ermittelten  Übertra-
 gungswert  zum  Übertragungszeitpunkt  auszugleichen,
 sind  nicht  ausgeglichene  Verluste  auch  über  die  Laufzeit
 der  Garantie  hinaus  in  voller  Höhe  einschließlich  Ver-
 zinsung  aus  dem  an  die  Anteilseigner  auszuschüttenden
 Betrag  gegenüber  dem  Fonds  auszugleichen  (Nachhaf-
 tung).  Der  Ausgleich  kann  im  beiderseitigen  Einverneh-
 men  auch  durch  die  Ausgabe  von  Aktien  an  den  Fonds
 erfolgen.

 (2)  Während  der  Dauer  der  Nachhaftung  kann  die  Sat-
 zung  gemäß  §  58  Absatz  2  Satz  2  des  Aktiengesetzes  nur
 zur  Einstellung  eines  kleineren  Teils  des  Jahresüber-
 schusses ermächtigen.

 (3)  Das  übertragende  Unternehmen  kann  bis  zur  Hälfte
 des  am  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Geset-
 zes]  bestehenden  Grundkapitals  Vorzugsaktien  mit  einem
 der  Beteiligungsquote  entsprechenden  Vorzug  vor  den
 Ansprüchen  des  Fonds  auf  den  an  die  Anteilseigner
 auszuschüttenden  Betrag  ausgeben;  die  Vorzugsaktien
 können  auch  mit  Stimmrecht  ausgestattet  werden.  Um
 den  Betrag  des  Dividendenvorzugs  ist  die  Ermächtigung
 zur  Einstellung  in  Gewinnrücklagen  nach  §  58  Absatz  2
 Satz  1 des Aktiengesetzes gemindert.

 (4)  u n v e r ä n d e r t

 (5)  u n v e r ä n d e r t

 (6)  u n v e r ä n d e r t

 §  6d
 Frist für Antragstellung

 u n v e r ä n d e r t
 (3)  Die  sich  aus  den  Absätzen  1  und  2  ergebenden
 Folgen  sind  im  Lagebericht  und  Konzernlagebericht  des
 übertragenden Unternehmens anzugeben.

 §  6c
 Verpflichtung zum weiteren Verlustausgleich

 (1)  Ist  das  übertragende  Unternehmen  in  der  Rechts-
 form  einer  Aktiengesellschaft  verfasst  und  reichen  die
 über  die  Laufzeit  der  Garantie  nach  §  6b  gezahlten  Aus-
 gleichsbeträge  nicht  aus,  um  Verluste  gegenüber  dem
 gemäß  §  6a  Absatz  2  Nummer  2  reduzierten  Buchwert
 zum  Übertragungszeitpunkt  auszugleichen,  sind  nicht
 ausgeglichene  Verluste  auch  über  die  Laufzeit  der  Garan-
 tie  hinaus  in  voller  Höhe  aus  dem  an  die  Anteilseigner
 auszuschüttenden  Betrag  gegenüber  dem  Fonds  auszu-
 gleichen  (Nachhaftung).  Der  Ausgleich  kann  im  beider-
 seitigen  Einvernehmen  auch  durch  die  Ausgabe  von  Ak-
 tien an den Fonds erfolgen.

 (2)  Während  der  Dauer  der  Nachhaftung  ist  §  58
 Absatz  3  des  Aktiengesetzes  nicht  anzuwenden  und  kann
 die  Satzung  gemäß  §  58  Absatz  2  Satz  2  des  Aktiengeset-
 zes  nur  zur  Einstellung  eines  kleineren  Teils  des  Jahres-
 überschusses ermächtigen.

 (3)  Das  übertragende  Unternehmen  kann  bis  zur  Hälfte
 des  am  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Geset-
 zes]  bestehenden  Grundkapitals  Vorzugsaktien  mit  einem
 Vorzug  vor  den  Ansprüchen  des  Fonds  ausgeben;  die
 Vorzugsaktien  können  auch  mit  Stimmrecht  ausgestattet
 werden.  Um  den  Betrag  des  Dividendenvorzugs  ist  die
 Ermächtigung  zur  Einstellung  in  Gewinnrücklagen  nach
 §  58 Absatz 2 Satz  1 des Aktiengesetzes gemindert.

 (4)  Für  übertragende  Unternehmen,  die  nicht  in  der
 Rechtsform  einer  Aktiengesellschaft  verfasst  sind,  muss
 der  Fonds  eine  den  Absätzen  1  und  2  entsprechende
 Pflicht  zur  Nachhaftung  in  den  Garantiebedingungen
 festlegen.

 (5)  Die  gesetzlichen  und  vertraglichen  Ansprüche  auf
 Nachhaftung unterliegen nicht der Verjährung.

 (6)  Die  sich  aus  den  Absätzen  1  bis  5  ergebenden  Fol-
 gen  sind  im  Lagebericht  und  Konzernlagebericht  des
 übertragenden Unternehmens anzugeben.

 §  6d
 Frist für Antragstellung

 Der  Antrag  nach  §  6a  Absatz  4  kann  nur  bis  zum  …
 [einsetzen:  Datum  desjenigen  Tages  des  sechsten  auf  den
 Monat  der  Verkündung  folgenden  Kalendermonats,  des-
 sen  Zahl  mit  der  des  Tages  der  Verkündung  über-
 einstimmt,  oder  wenn  es  einen  solchen  Tag  nicht  gibt,
 Datum  des  ersten  Tages  des  darauf  folgenden  Kalender-
 monats] gestellt werden.
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7.  Nach  §  8  werden  die  folgenden  §  8a  und  §  8b  einge-
 fügt:

 „§  8a
 Bundesrechtliche Abwicklungsanstalten

 (1)  Die  Anstalt  kann  auf  Antrag  der  übertragenden
 Gesellschaft  teilrechtsfähige  Anstalten  des  öffent-
 lichen  Rechts  errichten,  auf  die  bis  zum  31.  Dezember
 2008  erworbene  Risikopositionen  sowie  auf  die
 nichtstrategienotwendige  Geschäftsbereiche  der  über-
 tragenden  Gesellschaft  durch  Rechtsgeschäft  oder
 Umwandlung  zum  Zwecke  der  Abwicklung  übertra-
 gen  werden  können  (Abwicklungsanstalten).  Übertra-
 gende  Gesellschaften  sind  Kreditinstitute  und  Finanz-
 holding-Gesellschaften,  die  ihren  Sitz  bereits  zum
 31.  Dezember  2008  im  Inland  hatten,  sowie  ihre  in-
 und  ausländischen  Tochterunternehmen  oder  Zweck-
 gesellschaften,  die  Risikopositionen  von  ihnen  über-
 nommen  haben.  Übertragende  Gesellschaften  können
 vor  einer  Übertragung  nach  Satz  1  bis  zum
 31.  Dezember  2008  erworbene  Risikopositionen  von
 in-  und  ausländischen  Tochterunternehmen  oder
 Zweckgesellschaften,  die  Risikopositionen  von  ihnen
 übernommen  haben,  übernehmen.  Die  Abwicklungs-
 anstalten  können  die  Risikopositionen  oder  Geschäfts-
 bereiche  auch  durch  Übernahme  von  Garantien,  Un-
 terbeteiligungen  oder  auf  sonstige  Weise  ohne  Über-
 tragung  absichern.  Sie  können  unter  ihrem  eigenen
 Namen  im  rechtsgeschäftlichen  Verkehr  handeln,  kla-
 gen  und  verklagt  werden,  verfügen  über  einen  eigenen
 Rechnungs-  und  Buchungskreis  und  sind  vom  Regis-
 tergericht  unverzüglich  ins  Handelsregister  einzutra-
 gen.  Die  Kosten  der  Abwicklungsanstalten  werden  aus
 ihrem  Vermögen  gedeckt.  Die  der  Anstalt  entstehen-
 den  Verwaltungskosten  aus  Koordinations-  und  Über-
 wachungstätigkeiten  für  die  Abwicklungsanstalten
 tragen  diese  selbst.  Das  Vermögen  einer  Abwicklungs-
 anstalt  ist  vom  Vermögen  anderer  Abwicklungsanstal-
 ten  und  von  dem  übrigen  Vermögen  der  Anstalt,  ihren
 Rechten  und  Verbindlichkeiten  getrennt  zu  halten.  Die
 Anstalt,  der  Fonds  oder  der  Bund  haften  unbeschadet
 der  Regelung  nach  Absatz  4  Nummer  1  Satz  6  nicht
 für  die  Verbindlichkeiten  der  Abwicklungsanstalten;
 eine  Abwicklungsanstalt  haftet  nicht  für  die  Ver-
 bindlichkeiten  anderer  Abwicklungsanstalten.  §  3a
 Absatz  4  gilt  für  die  Abwicklungsanstalten  entspre-
 chend.  Sofern  Aufgaben  der  Anstalt  oder  der  Abwick-
 lungsanstalten  von  anderen  juristischen  oder  natür-
 lichen  Personen  wahrgenommen  werden,  ist  vertrag-
 lich  sicherzustellen,  dass  der  Bundesrechnungshof
 auch  Erhebungsrechte  bei  diesen  Personen  hat.

 (2)  Die  Anstalt  überwacht  die  Abwicklungsanstal-
 ten.  Die  Überwachung  stellt  insbesondere  sicher,  dass
 die  Abwicklungsanstalten  die  Vorgaben  aus  Gesetz
 und  Statut  einhalten.  Darüber  hinaus  kann  die  Anstalt
 in  Abstimmung  mit  den  Abwicklungsanstalten  Koor-
 dinationsaufgaben  für  die  Abwicklungsanstalten  über-
 nehmen,  insbesondere  zu  Grundsätzen  der  Risikobe-
 wertung,  zur  Refinanzierung  und  zur  marktschonen-
 den  Veräußerung  übernommener  Vermögenswerte;
 im  Übrigen  obliegt  die  Verwaltung  der  jeweiligen  Akti-
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va  der  Abwicklungsanstalt.  Der  Sitz  sowie  das  Nähere
 über  die  Aufgaben,  Organisation  und  Auflösung  der
 Abwicklungsanstalten,  einschließlich  ihre  Überwa-
 chung  durch  die  Anstalt  wird  durch  gesonderte  Statu-
 te  geregelt,  die  von  der  Anstalt  im  Benehmen  mit  der
 Abwicklungsanstalt  beschlossen  werden;  §  4  Absatz  1
 Satz  1  bis  3  gilt  entsprechend.  In  den  Statuten  können
 auch  Bestimmungen  getroffen  werden  über

 1.  die  Ausstattung  der  Abwicklungsanstalten  mit  Ei-
 genmitteln,

 2.  die  Aufbringung  der  Eigenmittel  durch  Dritte
 oder  die  sonstige  Beteiligung  Dritter  an  den  Eigen-
 mitteln,

 3.  die  Aufgaben,  Befugnisse  und  Verpflichtungen  der
 an den Eigenmitteln Beteiligten sowie

 4.  über  Besetzungs-  oder  Zustimmungsrechte  für  die
 Errichtung  von  Leitungsgremien  und  die  Bestel-
 lung  von  Leitungspersonen  der  Abwicklungsan-
 stalten;  ein  Vorschlagsrecht  der  an  der  Abwick-
 lungsanstalt  Beteiligten  kann  vorgesehen  werden;
 Satz  5 bleibt unberührt.

 Die  Errichtung  von  Leitungsgremien  und  die  Bestel-
 lung  von  Leitungspersonen  bedürfen  der  Zustim-
 mung  der  Anstalt.  Die  Statuten  sind  im  Bundesanzei-
 ger zu veröffentlichen.

 (3)  Über  die  Errichtung  einer  Abwicklungsanstalt
 zur  Übernahme  von  Risikopositionen  oder  nichtstra-
 tegienotwendigen  Geschäftsbereichen  entscheidet  die
 Anstalt  auf  Antrag  der  übertragenden  Gesellschaft,
 im  Falle  einer  Zweckgesellschaft  auf  den  gemein-
 samen  Antrag  der  Zweckgesellschaft  und  des  Kredit-
 instituts,  dessen  Risikopositionen  die  Zweckgesell-
 schaft  übernommen  hat;  §  4  Absatz  1  Satz  1  bis  3  gilt
 entsprechend.

 (4)  Die  näheren  Bedingungen  für  die  Errichtung
 von  Abwicklungsanstalten  zur  Übernahme  von  Risi-
 kopositionen  oder  nichtstrategienotwendigen  Ge-
 schäftsbereichen  legt  die  Anstalt  nach  folgenden
 Maßgaben fest:

 1.  Es  ist  sicherzustellen,  dass  eine  Pflicht  zum  Aus-
 gleich  von  Verlusten  der  Abwicklungsanstalten  von
 den  unmittelbaren  oder  mittelbaren  Anteilsinha-
 bern  oder  Mitgliedern  der  übertragenden  Gesell-
 schaft  entsprechend  ihrer  Beteiligungsquote  über-
 nommen  und  im  Außenverhältnis  eine  gesamt-
 schuldnerische  Haftung  der  zum  Verlustausgleich
 Verpflichteten  begründet  wird.  Ist  die  übertragen-
 de  Gesellschaft  eine  Zweckgesellschaft,  ist  auf  die
 unmittelbaren  oder  mittelbaren  Anteilsinhaber
 oder  Mitglieder  des  Kreditinstituts  abzustellen,  des-
 sen  Risikopositionen  sie  übernommen  hat.  Die
 Übernahme  einer  nicht  dem  jeweiligen  Anteil  ent-
 sprechenden  Verlustausgleichspflicht  durch  Teile
 der  Anteilsinhaber  oder  Mitglieder  ist  zulässig,
 wenn  die  Einhaltung  der  europarechtlichen  Vorga-
 ben  gewährleistet  ist.  Eine  Haftung  der  Anteilsinha-
 ber  oder  Mitglieder  für  übertragene  Verbindlich-
 keiten  der  Abwicklungsanstalten  kann  begründet
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werden;  die  Sätze  2  und  3  gelten  entsprechend.  Für
 den  Fall,  dass  die  zum  Verlustausgleich  verpflichte-
 ten  Anteilsinhaber  oder  Mitglieder,  als  Gesamt-
 schuldner  und  einzeln,  nicht  oder  nicht  mehr  leis-
 tungsfähig  sind,  ist  eine,  gegebenenfalls  nachrangi-
 ge  Pflicht  der  Gesellschaft  vorzusehen,  die  Verluste
 aus  dem  an  die  Anteilseigner  auszuschüttenden  Be-
 trag  nach  Nummer  2  auszugleichen.  Nachrangig
 hierzu  kann  auch  eine  Verlustausgleichspflicht  der
 Anstalt  gegenüber  der  Abwicklungsanstalt  sowie
 ein  Rückgriffsanspruch  der  Anstalt  oder  des  Bun-
 des  gegenüber  der  übertragenden  Gesellschaft  und
 ihren  unmittelbaren  oder  mittelbaren  Anteilsinha-
 bern  oder  Mitgliedern  vorgesehen  werden.

 1a.  Gehört  zu  den  unmittelbaren  oder  mittelbaren
 Anteilsinhabern  oder  Mitgliedern  der  übertragen-
 den  Gesellschaft  ein  Land,  ist  eine  gesamtschuld-
 nerische  Haftung  nicht  zu  begründen;  die  Pflicht
 zur  Übernahme  von  Verlusten  entsprechend  der
 jeweiligen  Beteiligungsquote  nach  Nummer  1
 Satz  1  bleibt  unberührt.  Für  einen  Verbund  von
 Sparkassen  oder  eine  Beteiligungsgesellschaft,  an
 der  Sparkassen  mittelbar  oder  unmittelbar  betei-
 ligt  sind,  (Verbund)  als  Anteilsinhaber  oder  Mit-
 glied  muss  vorgesehen  werden,  dass  von  diesem  zu
 tragende  Verluste  der  Abwicklungsanstalt  jeweils
 zunächst  aus  dem  an  ihn  auszuschüttenden  Betrag
 nach  Nummer  2  (Stufe  1),  sodann,  sofern  der  Be-
 trag  nicht  ausreicht,  unmittelbar  durch  den  Ver-
 bund  ausgeglichen  werden  (Stufe  2).  Der  kumu-
 lierte  Gesamtumfang  der  von  dem  Verbund  zu
 tragenden  Verluste  ist  auf  den  von  der  Anstalt  fest-
 zusetzenden  Betrag  begrenzt,  den  der  Verbund  am
 30.  Juni  2008  auf  Grund  der  Gewährträgerhaf-
 tung  zu  tragen  hatte.  Sofern  Leistungen  des  Ver-
 bundes  aus  Stufe  1  und  2  nicht  ausreichen,  um  die
 von  ihm  entsprechend  der  Beteiligungsquote  zu
 tragenden  Verluste  zu  decken,  wird  der  Differenz-
 betrag  jeweils  durch  die  Anstalt  vorfinanziert  und
 in  den  Folgejahren  durch  den  auf  den  Verbund
 auszuschüttenden  Betrag  nach  Nummer  2  refinan-
 ziert.  Hieraus  resultierende  finanzielle  Lasten  tra-
 gen  Bund  und  das  betreffende  Land  im  Verhältnis
 von  65:35;  Einzelheiten  werden  in  einer  Verwal-
 tungsvereinbarung  geregelt.  Weitergehende  lan-
 desrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.

 2.  Ist  eine  Übernahme  einer  Verlustausgleichspflicht
 nach  Nummer  1  auf  Grund  der  nicht  geschlosse-
 nen  Anteilsinhaberschaft  oder  Mitgliedschaft  der
 übertragenden  Gesellschaft,  etwa  bei  dessen  Bör-
 sennotierung,  nicht  praktikabel,  ist  von  der  über-
 tragenden  Gesellschaft  die  Pflicht  zu  übernehmen,
 die  Verluste  aus  dem  an  die  Anteilseigner  aus-
 zuschüttenden  Betrag  auszugleichen.  Ist  die  über-
 tragende  Gesellschaft  eine  Zweckgesellschaft,  ist
 auf  das  Kreditinstitut  abzustellen,  dessen  Risiko-
 positionen  sie  übernommen  hat;  entsprechendes
 gilt  für  Tochterunternehmen  als  übertragende  Ge-
 sellschaften.  Für  die  Pflicht  der  übertragenden
 Gesellschaft,  die  Verluste  aus  dem  an  die  Anteils-
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eigner  auszuschüttenden  Betrag  auszugleichen,
 gelten die §§  6b und 6c entsprechend.

 3.  Ergibt  sich  nach  der  vollständigen  Verwertung  der
 übertragenen  Risikopositionen  und  der  nichtstra-
 tegienotwendigen  Geschäftsbereiche  ein  positiver
 Saldo  zugunsten  der  Abwicklungsanstalt  und  steht
 dieser  Saldo  den  Anteilsinhabern  oder  Mitgliedern
 der  übertragenden  Gesellschaft  nicht  bereits  auf
 Grund  ihrer  Beteiligung  an  der  Abwicklungs-
 anstalt  zu,  so  ist  er  diesen  oder  der  übertragenden
 Gesellschaft  zur  Auskehrung  an  ihre  Anteilsinha-
 ber  oder  Mitglieder  zu  überlassen.  §  6b  Absatz  2
 Satz  2 gilt entsprechend.

 4.  Unbeschadet  der  Nummern  1  und  2  kann  die  An-
 stalt  die  Gegenleistung  bestimmen,  die  für  die
 Übernahme  von  Risikopositionen  oder  nichtstra-
 tegienotwendigen  Geschäftsbereichen  oder  deren
 Absicherung gewährt wird.

 5.  Die  übertragende  Gesellschaft  muss  vor  einer
 Übertragung  auf  die  Abwicklungsanstalt  sämt-
 liche  Risiken  bezüglich  der  zu  übertragenden  oder
 abzusichernden  Risikopositionen  und  nichtstrate-
 gienotwenigen  Geschäftsbereiche  gegenüber  der
 Anstalt offenlegen.

 6.  Die  Übernahme  von  Risikopositionen  oder
 nichtstrategienotwendigen  Geschäftsbereichen
 setzt  voraus,  dass  die  übertragende  Gesellschaft,
 im  Falle  einer  Zweckgesellschaft  das  Kreditinsti-
 tut,  dessen  Risikopositionen  sie  übernommen  hat,
 über  ein  tragfähiges  Geschäftsmodell  und  grund-
 sätzlich  eine  im  Einzelfall  angemessene  Kapital-
 ausstattung  sowie  die  Abwicklungsanstalt  über
 einen  Abwicklungsplan  verfügt,  der  im  Einzelnen
 die  vorgesehene  Abwicklung  der  übernommenen
 Risikopositionen  und  nichtstrategienotwendigen
 Geschäftsbereiche bestimmt.

 7.  Die  übertragende  Gesellschaft  oder  dessen  un-
 mittelbare  oder  mittelbare  Anteilsinhaber  oder
 Mitglieder  müssen  sicherstellen,  dass  ihre  Verant-
 wortung  für  Arbeitnehmer  und  Arbeitnehmerin-
 nen,  Pensionsverbindlichkeiten  und  sonstige  im
 Zusammenhang  mit  Arbeitsverhältnissen  be-
 stehenden  Lasten  in  vollem  Umfang  auch  nach
 Übertragung  von  Risikopositionen  und  nicht-
 strategienotwendigen  Geschäftsbereichen  auf  Ab-
 wicklungsanstalten erhalten bleibt.

 8.  Für  Institute,  die  Maßnahmen  nach  §  8a  in  An-
 spruch  nehmen,  gelten  die  Auflagen  aus  §  5  Abs.  2
 Nummer  1  bis  5,  Absatz  5  bis  9  der  Finanzmarkt-
 stabilisierungsfonds-Verordnung  vom  20.  Oktober
 2008  (eBAnz.  2008,  AT123  V1)  entsprechend.  Die
 Anstalt  kann  sonstige  Bedingungen  festlegen,  die
 auch  an  Stabilisierungsmaßnahmen  nach  §  8  ge-
 knüpft werden können.

 Die  Bedingungen  können  in  den  Statuten  der  Abwick-
 lungsanstalten  gemäß  Absatz  2  und  durch  vertrag-
 liche  Regelungen  sichergestellt  werden.  §  6a  Absatz  5
 Nummer 1 Satz  2 bis 5 gilt entsprechend.
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(5)  Die  Abwicklungsanstalten  gelten  nicht  als  Kre-
 ditinstitute  oder  Finanzdienstleistungsinstitute  im
 Sinne  des  Kreditwesengesetzes,  als  Wertpapierdienst-
 leistungsunternehmen  im  Sinne  des  Wertpapier-
 handelsgesetzes  oder  als  Versicherungsunternehmen
 im  Sinne  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes;  §  3a
 Absatz  6a  Satz  1  gilt  entsprechend.  Auf  die  Abwick-
 lungsanstalten  sind  die  §§  3,  6  Absatz  2  und  3,  die
 §§  6a,  7  bis  9,  14,  22a  bis  22o,  24  Absatz  1  Nummer  6,
 8,  11  bis  14  sowie  Absatz  1a,  2  und  4,  die  §§  25,  25a
 Absatz  1  Satz  1,  25b  bis  25h,  26  Absatz  1  Satz  1  bis  3,
 die  §§  29  Absatz  2  Satz  1,  37,  39  bis  44a,  44c,  47  bis  49,
 54,  55a,  55b,  56,  59,  60  und  60a  des  Kreditwesengeset-
 zes  sowie  die  §§  9  und  10  des  Wertpapierhandels-
 gesetzes  entsprechend  anzuwenden;  sie  gelten  als
 Verpflichtete  im  Sinne  des  §  2  Absatz  1  des  Geld-
 wäschegesetzes.  Insoweit  unterliegen  sie  der  Aufsicht
 der  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht.
 §  15  des  Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes  ist
 entsprechend anzuwenden.

 (6)  Abwicklungsanstalten  sind  umlagepflichtig
 nach  §  16  Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes.
 §  16  des  Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes  sowie
 die  §§  5  und  6  Absatz  1  und  2  Satz  1  Nummer  1,  §  7
 Absatz  1  und  3,  §  8  Absatz  1  Nummer  1  und  Absatz  2
 Satz  1  Nummer  5  sowie  die  §§  9  bis  12b  der  Ver-
 ordnung  über  die  Erhebung  von  Gebühren  und  die
 Umlegung  von  Kosten  nach  dem  Finanzdienst-
 leistungsaufsichtsgesetz  sind  entsprechend  mit  folgen-
 den Maßgaben anzuwenden:

 1.  Die  von  den  Abwicklungsanstalten  verursachten
 Aufsichtskosten  sind  als  Kosten  einer  weiteren
 Gruppe  des  §  5  Absatz  7  der  Verordnung  über  die
 Erhebung  von  Gebühren  und  die  Umlegung  von
 Kosten  nach  dem  Finanzdienstleistungsaufsichts-
 gesetz  gesondert zu ermitteln;

 2.  die  Umlagepflicht  besteht  abweichend  von  §  7
 Absatz  3  Satz  1  der  Verordnung  über  die  Erhe-
 bung  von  Gebühren  und  die  Umlegung  von  Kosten
 nach  dem  Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
 mit  der  Errichtung  der  Abwicklungsanstalt;  sie
 endet  abweichend  von  §  7  Absatz  3  Satz  2  der  Ver-
 ordnung  über  die  Erhebung  von  Gebühren  und
 die  Umlegung  von  Kosten  nach  dem  Finanzdienst-
 leistungsaufsichtsgesetz  mit  der  Auflösung  der
 Abwicklungsanstalt;

 3.  abweichend  von  §  8  Absatz  1  Nummer  1  der  Ver-
 ordnung  über  die  Erhebung  von  Gebühren  und
 die  Umlegung  von  Kosten  nach  dem  Finanzdienst-
 leistungsaufsichtsgesetz  ist  maßgebend  die  Bilanz
 der  Abwicklungsanstalt  für  das  im  Umlagejahr
 endende Geschäftsjahr.

 (7)  Ein  Vertrag,  durch  den  eine  Verpflichtung  der
 übertragenden  Gesellschaft  oder  ihrer  unmittelbaren
 oder  mittelbaren  Anteilsinhaber  oder  Mitglieder  be-
 gründet  wird,  Verluste  einer  Abwicklungsanstalt  aus-
 zugleichen  oder  zukünftige  an  die  Anteilsinhaber  aus-
 zuschüttende  Beträge  an  die  betreffende  Abwicklungs-
 anstalt  abzuführen,  ist  kein  Unternehmensvertrag.
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(8)  Die  Abwicklungsanstalten  können  als  überneh-
 mende  Rechtsträger  an  Ausgliederungen  und  Abspal-
 tungen,  jeweils  zur  Aufnahme,  nach  Maßgabe  folgen-
 der Bestimmungen beteiligt sein:

 1.  Den  unmittelbaren  oder  mittelbaren  Anteilsinha-
 bern  des  übertragenden  Rechtsträgers  oder  dem
 übertragenden  Rechtsträger  selbst  kann  im  Rah-
 men  der  Spaltung  eine  Beteiligung  an  den  Abwick-
 lungsanstalten  gewährt  werden.  Die  Beteiligung
 kann  auf  einen  Anspruch  auf  einen  nach  Beendi-
 gung  der  Abwicklung  erzielten  Überschuss
 begrenzt  werden.  Die  an  der  Abwicklungsanstalt
 Beteiligten  sowie  weitere  Einzelheiten  der  Beteili-
 gung  werden  in  den  Statuten  der  Abwicklungsan-
 stalten  nach  Absatz  2  bestimmt.  Soweit  den  An-
 teilsinhabern  des  übertragenden  Rechtsträgers
 eine  Verlustausgleichs-  oder  Nachschusspflicht
 oder  Haftung  für  Verbindlichkeiten  einer  Abwick-
 lungsanstalt  auferlegt  wird,  bedarf  der  Beschluss
 des  übertragenden  Rechtsträgers  gemäß  §  125  in
 Verbindung  mit  §  13  des  Umwandlungsgesetzes
 der  Zustimmung  aller  Anteilsinhaber,  die  nach
 den  zugrunde  liegenden  Regelungen  eine  Verlust-
 ausgleichs-  oder  Nachschusspflicht  oder  Haftung
 für  Verbindlichkeiten  trifft;  Nummer  4  bleibt  un-
 berührt.  Werden  mittelbaren  Anteilsinhabern  im
 Sinne  des  Absatzes  4  Nummer  1  Satz  2  Beteiligun-
 gen  eingeräumt,  ist  zusätzlich  ein  Beschluss  dieser
 Anteilsinhaber  erforderlich;  werden  ihnen  Ver-
 lustausgleichs-  oder  Nachschusspflichten  oder  eine
 Haftung  für  Verbindlichkeiten  einer  Abwicklungs-
 anstalt  auferlegt,  bedarf  der  Beschluss  der  Zustim-
 mung aller Anteilsinhaber.

 2.  Zwischen  den  an  der  Spaltung  beteiligten  Rechts-
 trägern  können  Ausgleichsansprüche  begründet
 werden.

 3.  Der  Spaltungs-  und  Übernahmevertrag  bedarf
 keiner  Prüfung  im  Sinne  des  §  125  in  Verbindung
 mit  den  §§  9  bis  12  des  Umwandlungsgesetzes.  Für
 die  Anstalt  fasst  der  Leitungsausschuss  den  gemäß
 §  125  in  Verbindung  mit  §  13  des  Umwandlungsge-
 setzes  zur  Wirksamkeit  der  Übertragung  erfor-
 derlichen  Beschluss;  er  ist  außerdem  für  die
 Verzichtserklärung  gemäß  §  127  Satz  2  in  Verbin-
 dung  mit  §  8  Absatz  3  des  Umwandlungsgesetzes
 zuständig.  Der  Bericht  gemäß  §  127  des  Um-
 wandlungsgesetzes  ist  von  dem  nach  dem  Statut
 gemäß  Absatz  2  für  die  Geschäftsführung  zustän-
 digen Organ der Abwicklungsanstalt zu erstatten.

 4.  Der  Beschluss  des  übertragenden  Rechtsträgers
 gemäß  §  125  in  Verbindung  mit  §  13  des  Umwand-
 lungsgesetzes  bedarf  vorbehaltlich  des  Satzes  3
 einer  Mehrheit,  die  mindestens  zwei  Drittel  der
 abgegebenen  Stimmen  oder  des  vertretenen  ge-
 zeichneten  Kapitals  oder  Beteiligungskapitals
 umfasst;  die  einfache  Mehrheit  reicht,  wenn  die
 Hälfte  des  gezeichneten  Kapitals  oder  Beteili-
 gungskapitals  vertreten  ist.  Abweichende  Sat-
 zungsbestimmungen  sind  unbeachtlich.  Die
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Sätze  1  und  2  gelten  nicht  für  Rechtsträger  in  der
 Rechtsform  landesunmittelbarer  Anstalten  des
 öffentlichen Rechts.

 5.  Bei  Spaltungen  unter  Beteiligung  einer  Abwick-
 lungsanstalt  sind  die  §§  22,  23,  126  Absatz  2  Satz  1
 und  2  sowie  die  §§  133  und  141  des  Umwandlungs-
 gesetzes nicht anzuwenden.

 6.  Als  Schlussbilanz  darf  auch  eine  Aufstellung  des
 zu  übertragenden  Vermögens  (Teilbilanz)  verwen-
 det  werden,  für  die  die  Vorschriften  über  die  Jah-
 resbilanz  und  deren  Prüfung  entsprechend  gelten,
 sofern  sich  aus  ihrem  beschränkten  Umfang  nichts
 anderes  ergibt.  Das  Registergericht  darf  die  Spal-
 tung  nur  eintragen,  wenn  die  Schlussbilanz  auf
 einen  höchstens  zwölf  Monate  vor  der  Anmeldung
 liegenden  Stichtag  aufgestellt  worden  ist.  Im  Übri-
 gen  bleibt  die  Vorschrift  des  §  125  in  Verbindung
 mit  §  17  Absatz  2  des  Umwandlungsgesetzes  un-
 berührt.

 7.  Als  Zwischenbilanz  (§  125  in  Verbindung  mit  §  63
 Absatz  1  Nummer  1  des  Umwandlungsgesetzes)
 darf  auch  eine  Teilbilanz  verwendet  werden.  Diese
 muss nicht geprüft werden.

 8.  Werden  mittelbaren  Anteilsinhabern  im  Sinne  des
 Absatzes  4  Nummer  1  Satz  2  Beteiligungen  einge-
 räumt,  sind  bei  der  Anmeldung  zum  Handelsregis-
 ter  des  übertragenden  Rechtsträgers  auch  Erklä-
 rungen  gemäß  den  §§  140,  146  Absatz  1  und  §  148
 Absatz  1  des  Umwandlungsgesetzes  der  gesetz-
 lichen  Vertreter  aller  unmittelbar  oder  mittelbar
 an  dem  übertragenden  Rechtsträger  beteiligten
 Unternehmen  einzureichen,  denen  im  Rahmen  der
 Spaltung  keine  unmittelbare  oder  mittelbare  Be-
 teiligung  an  der  Abwicklungsanstalt  eingeräumt
 wird.  §  313  Absatz  2  des  Umwandlungsgesetzes  ist
 auch auf diese Erklärung anzuwenden.

 9.  Das  Nähere  über  die  Spaltung  ist  in  den  Statuten
 der  Abwicklungsanstalten  gemäß  Absatz  2  zu  re-
 geln.  Spaltungen  nach  diesem  Absatz  sind  Ausglie-
 derungen  und  Abspaltungen,  jeweils  zur  Auf-
 nahme,  im  Sinne  des  Umwandlungsgesetzes  vom
 29.  Oktober  1994  in  der  Fassung  vom  17.  Dezem-
 ber  2008  (BGBl.  I  S.  2586)  in  Verbindung  mit
 Nummer  1  dieses  Absatzes,  auf  die  die  Vorschrif-
 ten  des  Umwandlungsgesetzes  entsprechend  anzu-
 wenden  sind,  soweit  dieses  Gesetz  und  die  Statuten
 der  Abwicklungsanstalten  gemäß  Absatz  2  nicht
 etwas anderes bestimmen.

 (9)  Die  §§  16  bis  19  des  Finanzmarktstabilisie-
 rungsbeschleunigungsgesetzes  sind  auf  die  Über-
 tragung  und  Absicherung  von  Risikopositionen  und
 nichtstrategienotwendigen  Geschäftsbereichen  ge-
 mäß den Absätzen  1 bis   8 entsprechend anwendbar.

 (10)  Abweichend  von  §  6  Absatz  1  Satz  2  kann  der
 Fonds  Garantien  nach  §  6  Absatz  1  für  Schuldtitel
 und  sonstige  Verbindlichkeiten  übernehmen,  die  von
 Abwicklungsanstalten  nach  dem  …  [einsetzen:  Da-
 tum  des  Inkrafttreten  des  Gesetzes]  ausschließlich  zur
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Refinanzierung  oder  Rückdeckung  der  von  ihnen
 übernommenen  strukturierten  Wertpapiere  begeben
 oder  begründet  werden.  Die  Laufzeiten  der  Garan-
 tien  richten  sich  abweichend  von  §  6  Abs.  1  Satz  1
 nach  der  Laufzeit  der  von  der  Abwicklungsanstalt  be-
 gebenen  oder  begründeten  Schuldtitel  und  sonstigen
 Verbindlichkeiten.  Eine  Garantieübernahme  setzt
 voraus,  dass  die  Schuldtitel  der  Abwicklungsanstal-
 ten  nicht  handelbar  sind.  §  6  Absatz  1a  bis  3  gelten
 entsprechend.  Ist  der  Fonds  unmittelbarer  oder  mit-
 telbarer  Anteilsinhaber  nach  §  8a  Abs.  4  Satz  1  Num-
 mer  1  Satz  1,  kann  er,  unter  Anrechnung  auf  die  Ga-
 rantieermächtigung  nach  §  6  Absatz  1  Satz  1,  eine
 Pflicht  zum  Ausgleich  von  Verlusten  und  eine  Haf-
 tung  für  übertragene  Verbindlichkeiten  der  Abwick-
 lungsanstalten  nach  §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1
 Sätze 1 und 4 übernehmen.

 (11)  Soweit  Risikopositionen  oder  nicht  strategie-
 notwendige  Geschäftsbereiche  durch  eine  Maßnahme
 nach  dem  Umwandlungsgesetz  auf  eine  Abwick-
 lungsanstalt  übertragen  werden  sollen,  gilt  §  7c  des
 Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetzes
 entsprechend.

 §  8b
 Landesrechtliche Abwicklungsanstalten

 (1)  Eine  landesrechtliche  Abwicklungsanstalt  ist
 eine  Anstalt  des  öffentlichen  Rechts  nach  Landes-
 recht,  der  die  Aufgabe  obliegt,  Kreditinstitute,
 Finanzholding-Gesellschaften,  deren  in-  und  aus-
 ländische  Tochterunternehmen  oder  Zweckgesell-
 schaften,  die  Risikopositionen  von  ihnen  übernom-
 men  haben,  von  Risikopositionen  und  nichtstrate-
 gienotwendigen  Geschäftsbereichen  durch  rechtliche
 oder  wirtschaftliche  Übertragung  zu  entlasten  und
 für  die  Folgendes  durch  oder  aufgrund  Landesgesetz
 vorgesehen ist:

 1.  Die  landesrechtliche  Abwicklungsanstalt  darf  kei-
 ne  Geschäfte  betreiben,  die  einer  Zulassung  nach
 der  Richtlinie  2006/48/EG  des  Europäischen  Par-
 laments  und  des  Rates  vom  14.  Juni  2006  über  die
 Aufnahme  und  Ausübung  der  Tätigkeit  der  Kre-
 ditinstitute  (ABl.  L  177  vom  30.6.2006,  S.  1)  oder
 der  Richtlinie  2004/39/EG  des  Europäischen  Par-
 laments  und  des  Rates  vom  21.  April  2004  über
 Märkte  für  Finanzinstrumente,  zur  Änderung  der
 Richtlinien  85/611/EWG  und  93/6/EWG  des  Rates
 und  der  Richtlinie  2000/12/EG  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  und  zur  Aufhebung  der
 Richtlinie  93/22/EWG  des  Rates  (ABl.  L  145  vom
 30.4.2004,  S.  1)  in  der  jeweils  geltenden  Fassung
 bedürfen.

 2.  Auf  die  landesrechtliche  Abwicklungsanstalt
 können  bis  zum  31.  Dezember  2008  erworbene  Ri-
 sikopositionen  sowie  nichtstrategienotwendige
 Geschäftsbereiche  einer  übertragenden  Gesell-
 schaft  durch  Rechtsgeschäft  oder  Umwandlung
 zum  Zwecke  der  Abwicklung  übertragen  werden.
 §  8a Absatz  1 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend.
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3.  Für  die  Übernahme  von  Risikopositionen  und
 nichtstrategienotwendigen  Geschäftsbereichen
 durch  die  landesrechtliche  Abwicklungsanstalt
 gelten  die  Bedingungen  nach  §  8a  Absatz  4  Num-
 mern 5, 6 und 8 Satz  1 entsprechend.

 (2)  Liegen  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1
 vor,  gelten  für  landesrechtliche  Abwicklungsanstal-
 ten  die  Bestimmungen  des  §  3a  Absatz  4  Satz  1  und
 Sätze  4  bis  6  sowie  §  8a  Absätze  5  bis  7  und  Absatz  9
 entsprechend.  Die  Aufsicht  nach  §  8a  Absatz  5
 Satz  3  erstreckt  sich  auch  auf  die  Bedingungen  nach
 Absatz  1 Nr.  1.“

 8.  §  9  wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  die  Angabe  „§§  5a,  7  und  8“
 durch  die  Angabe  „§§  5a,  7  und  8  und  8a
 Absatz  4  Satz  1  Nummer  1a“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  5  wird  die  Angabe  „§  6“  durch  die  Anga-
 be „§  6, §  6a oder §  8a  Absatz  10“ ersetzt.

 9.  In  §  10  Absatz  1  werden  die  Wörter  „nach  den  §§  6  bis
 8“ durch die Wörter „nach den §§  6, 7 und 8“ ersetzt.

 10.  §  13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Stabilisierungsmaßnahmen  des  Fonds
 einschließlich  der  Maßnahmen  nach  §  6a  und
 §  8a  sind  bis  zum  31.  Dezember  2010  möglich.
 Anschließend  ist  der  Fonds  abzuwickeln  und
 aufzulösen.“

 b)  In  Absatz  1a  wird  die  Angabe  „31.  Dezember
 2009“  durch  die  Angabe  „31.  Dezember  2010“
 ersetzt.

 11.  Nach  §  14  werden  die  folgenden  §§  14a  bis  14d  ein-
 gefügt:

 „§  14a
 Steuerrechtliche Sonderregelungen

 im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen
 nach den §§  6a und 8a

 (1)  Beim  übertragenden  Unternehmen  sind  die
 Schuldtitel  im  Sinne  des  §  6a  Absatz  1  abweichend
 von  §  6  Absatz  6  des  Einkommensteuergesetzes  mit
 dem  Wert  anzusetzen,  zu  dem  das  übertragende
 Unternehmen  die  strukturierten  Wertpapiere  nach
 §  6a  Absatz  2  Nummer  2  übertragen  hat.  Bei  der
 Zweckgesellschaft  im  Sinne  des  §  6a  Absatz  1  sind
 die  erhaltenen  strukturierten  Wertpapiere  mit  dem
 Wert  der  für  die  Anschaffung  begebenen  Schuldtitel
 im Sinne des §  6a Absatz  1 anzusetzen.

 (2)  Bei  der  Abspaltung  zur  Aufnahme  im  Sinne
 des  §  8a  hat  die  übertragende  Körperschaft  die  Risi-
 kopositionen  und  nichtstrategienotwendigen  Ge-
 schäftsbereiche  (übertragene  Wirtschaftsgüter)  im
 Sinne  des  §  8a  Absatz  1  Satz  1  in  ihrer  steuerlichen
 Schlussbilanz  mit  dem  Buchwert  anzusetzen.  Die  an
 der  übernehmenden  Abwicklungsanstalt  im  Sinne
 des  §  8a  im  Zuge  der  Abspaltung  gewährte  Beteili-
 gung  gilt  als  zu  Buchwerten  angeschafft  und  tritt
 steuerlich  an  die  Stelle  der  übertragenen  Wirt-
 5.  In  §  9  Absatz  5  wird  die  Angabe  „§  6“  durch  die  Angabe
 „§  6, §  6a oder §  8a“ ersetzt.

 6.  In  §  10  Absatz  1  werden  die  Wörter  „nach  den  §§  6  bis  8“
 durch die Wörter „nach den §§  6, 7 und 8“ ersetzt.
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schaftsgüter.  §  14  Absatz  3a  gilt  entsprechend.  Der
 übernehmende  Rechtsträger  tritt  in  die  Rechtsstel-
 lung  der  übertragenden  Körperschaft  ein,  insbeson-
 dere  bezüglich  der  Absetzungen  für  Abnutzung  und
 der  den  steuerlichen  Gewinn  mindernden  Rück-
 lagen.  Ist  die  Dauer  der  Zugehörigkeit  eines  Wirt-
 schaftsguts  zum  Betriebsvermögen  für  die  Besteue-
 rung  bedeutsam,  so  ist  der  Zeitraum  seiner
 Zugehörigkeit  zum  Betriebsvermögen  der  übertra-
 genden  Körperschaft  dem  übernehmenden  Rechts-
 träger anzurechnen.

 (3)  Bei  der  Ausgliederung  zur  Aufnahme  im  Sinne
 des  §  8a  hat  die  Abwicklungsanstalt  das  eingebrach-
 te  Betriebsvermögen  mit  dem  Buchwert  anzusetzen.
 Der  Buchwert  des  übergehenden  Vermögens,  ver-
 mehrt  um  eine  Ausgleichsverbindlichkeit  und  ver-
 mindert  um  eine  Ausgleichsforderung  des  Einbrin-
 genden  im  Sinne  des  §  8a  Absatz  8  Nummer  2,  gilt
 für  den  Einbringenden  als  Veräußerungspreis  und
 als  Anschaffungskosten  der  Beteiligung  an  der  Ab-
 wicklungsanstalt.  Absatz  2  Satz  4  und  5  gilt  entspre-
 chend.

 (4)  Für  den  steuerlichen  Übertragungsstichtag
 gilt §  8a Absatz  8 Nummer  6.

 §14b
 Steuerrechtliche Sonderregelungen

 zu Zweckgesellschaften und Abwicklungsanstalten
 nach den §§  6a und 8a

 (1)  Die  Zweckgesellschaft  im  Sinne  des  §  6a
 Absatz  1  gilt  als  Gewerbebetrieb  im  Sinne  des  §  35c
 Absatz  1  Nummer  2  Buchstabe  e  des  Gewerbe-
 steuergesetzes  und  des  §  19  Absatz  3  Nummer  2  der
 Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung,  wenn
 sie  nachweislich  ausschließlich  die  in  §  6a  Absatz  1
 genannten  Wirtschaftsgüter  erwirbt  und  verwaltet
 (einschließlich  deren  Veräußerung  und  Wieder-
 anlage)  und  für  den  Erwerb  notwendige  Schuldtitel
 begibt.

 (2)  Die  Anstalt  im  Sinne  des  §  3a  Absatz  1  begrün-
 det  mit  Ausnahme  der  errichteten  Abwicklungs-
 anstalten  keinen  Betrieb  gewerblicher  Art  im  Sinne
 des  §  4  des  Körperschaftsteuergesetzes  und  keinen
 Betrieb  der  öffentlichen  Hand  im  Sinne  des  §  2
 Absatz  1  der  Gewerbesteuer-Durchführungsver-
 ordnung.

 (3)  Abweichend  von  §  1  Absatz  1  Nummer  6  des
 Körperschaftsteuergesetzes  ist  die  Abwicklungs-
 anstalt  unbeschränkt  körperschaftsteuerpflichtig
 und  Betrieb  gewerblicher  Art  im  Sinne  des  §  4  des
 Körperschaftsteuergesetzes;  sie  ist  Steuerschuldner
 der  Körperschaftsteuer.  Die  Rechtsfolgen  einer  ver-
 deckten  Gewinnausschüttung  im  Sinne  des  §  8
 Absatz  3  des  Körperschaftsteuergesetzes  sind  nicht
 bereits  deshalb  zu  ziehen,  weil  die  Abwicklungs-
 anstalt Verluste erzielt.

 (4)  Die  Abwicklungsanstalt  ist  gewerbesteuer-
 pflichtig,  wenn  sie  als  stehender  Gewerbebetrieb
 anzusehen  ist;  sie  ist  in  diesem  Fall  Schuldner  der
 Gewerbesteuer.  Auf  die  gewerbesteuerpflichtige  Ab-
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wicklungsanstalt,  auf  die  nur  Risikopositionen  im
 Sinne  des  §  8a  Absatz  1  Satz  1  übertragen  worden
 sind,  ist  Absatz  1  entsprechend  anzuwenden;  für  üb-
 rige  Abwicklungsanstalten  ist  §  19  Absatz  1  und  2
 der  Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung  ent-
 sprechend anzuwenden.

 §14c
 Steuerrechtliche Behandlung von Zahlungen

 in die Zweckgesellschaft
 oder die Abwicklungsanstalt und Auskehrungen

 der Zweckgesellschaft
 oder der Abwicklungsanstalt

 (1)  Als  negative  Einnahmen  im  Sinne  des  §  20
 Absatz  1  Nummer  1  oder  10  Buchstabe  a  des  Ein-
 kommensteuergesetzes gelten

 1.  Zahlungen  im  Sinne  des  §  6b  Absatz  1  an  die
 Zweckgesellschaft und

 2.  Zahlungen  im  Sinne  des  §  8a  Absatz  4  Satz  1
 Nummer  2  an  die  Abwicklungsanstalt,  wenn  der
 Anteilsinhaber  oder  das  Mitglied  des  übertra-
 genden  Unternehmens  im  Sinne  des  §  8a
 Absatz  4  Satz  1  Nummer  2  an  der  Abwicklungs-
 anstalt nicht beteiligt ist.

 Die  Zahlungen  mindern  auch  die  Bemessungs-
 grundlage  im  Sinne  des  §  43a  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  1  und  2  des  Einkommensteuergesetzes  für
 den  Kapitalertrag  aus  der  Beteiligung  an  dem  über-
 tragenden  Unternehmen;  die  Zahlungen  gelten  auch
 bei  der  Anwendung  des  Investmentsteuergesetzes
 als  negative  Einnahmen.  Ist  der  Ausgleichsver-
 pflichtete  im  Sinne  des  §  8a  Absatz  4  Satz  1
 Nummer  1  und  2  an  der  Abwicklungsanstalt  betei-
 ligt,  sind  Zahlungen  im  Sinne  des  §  8a  Absatz  4
 Satz  1  Nummer  1  und  2  an  die  Abwicklungsanstalt
 als Einlagen zu behandeln.

 (2)  §  8b  des  Körperschaftsteuergesetzes  ist  nicht
 anzuwenden auf die Einnahmen

 1.  im  Sinne  des  §  6b  Absatz  1  der  Zweckgesellschaft
 und

 2.  im  Sinne  des  §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  2  der
 Abwicklungsanstalt.

 (3)  Die  Zweckgesellschaft  hat  die  Einnahmen  im
 Sinne  des  §  6b  Absatz  1  als  Zugang  und  die  Auskeh-
 rungen  im  Sinne  des  §  6b  Absatz  2  als  Abgang  in
 einem  besonderen  Konto  auszuweisen,  das  durch  die
 Auskehrungen  nicht  negativ  werden  darf;  §  27
 Absatz  2  des  Körperschaftsteuergesetzes  gilt  ent-
 sprechend.  Auskehrungen  im  Sinne  des  §  6b  Ab-
 satz  2  sind  bei  der  Zweckgesellschaft  nur  Be-
 triebsausgaben,  soweit  die  Auskehrungen  als  aus
 dem  nach  Satz  1  zu  führenden  Konto  geleistet  gel-
 ten.  Die  Sätze  1  und  2  gelten  entsprechend  für  die
 Abwicklungsanstalt,  die  Einnahmen  im  Sinne  des
 §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1  und  2  von  Aus-
 gleichsverpflichteten  erhält,  die  an  der  Abwick-
 lungsanstalt  nicht  beteiligt  sind,  und  Auskehrungen
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im  Sinne  des  §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  3  an  die-
 se Anteilseigner unmittelbar oder mittelbar leistet.

 (4)  Auskehrungen  der  Zweckgesellschaft  im  Sin-
 ne  des  §  6b  Absatz  2  gelten  als  Einnahmen  im  Sinne
 des  §  20  Absatz  1  Nummer  1  des  Einkommensteuer-
 gesetzes.

 (5)  Leistungen  der  Abwicklungsanstalt  im  Sinne
 des  §  8a  Absatz  4  Nummer  3,  die  Anteilseignern  im
 Sinne  des  §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  3  aus  der
 Beteiligung  an  der  Abwicklungsanstalt  zustehen,
 gelten

 1.  als  Einnahmen  im  Sinne  des  §  20  Absatz  1
 Nummer  1  des  Einkommensteuergesetzes,  wenn
 der  Berechtigte  keine  juristische  Person  des  öf-
 fentlichen Rechts ist,

 2.  als  inländische  Einnahmen  im  Sinne  des  §  20
 Absatz  1  Nummer  10  Buchstabe  a  des  Einkom-
 mensteuergesetzes,  wenn  der  Berechtigte  eine
 juristische Person des öffentlichen Rechts ist.

 Für  Leistungen  der  Abwicklungsanstalt  im  Sinne
 des  §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  3,  die  Anteilseig-
 nern  im  Sinne  des  §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  3
 zustehen,  ohne  dass  sie  an  der  Abwicklungsanstalt
 beteiligt  sind,  ist  Satz  1  entsprechend  anzuwenden,
 wenn

 1.  der  Begünstigte  Zahlungen  im  Sinne  des  §  8a
 Absatz  4  Satz  1  Nummer  1  an  die  Abwicklungs-
 anstalt  geleistet  haben,  soweit  die  Leistungen  die
 Summe  der  Zahlungen  (vermindert  um  Rück-
 flüsse)  an  die  Abwicklungsanstalt  übersteigen.
 Dies  ist  vom  Anteilseigner  nachzuweisen;  Ab-
 satz  3  ist  vom  Anteilseigner  entsprechend  anzu-
 wenden.

 2.  der  Begünstigte  Zahlungen  im  Sinne  des  §  8a
 Absatz  4  Satz  1  Nummer  2  an  die  Abwicklungs-
 anstalt geleistet hat;

 ist  in  diesen  Fällen  das  übertragende  Unternehmen
 im  Sinne  des  §  8a  Absatz  1  Satz  2  das  zur  Weiterlei-
 tung  der  Kapitalerträge  verpflichtete  Unternehmen,
 ist  es  für  Zwecke  von  Abschnitt  VI  Teil  3  des  Ein-
 kommensteuergesetzes  Schuldner  dieser  Kapitaler-
 träge.  Werden  Leistungen,  die  mit  Leistungen  im
 Sinne  des  §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  3  wirt-
 schaftlich  vergleichbar  sind,  vor  dem  in  §  8a
 Absatz  4  Satz  1  Nummer  3  genannten  Zeitpunkt  er-
 bracht,  sind  die  Sätze  1  und  2  im  Sinne  des  §  8b  ent-
 sprechend  anzuwenden.  Hat  der  nicht  an  der  Ab-
 wicklungsanstalt  beteiligte  Begünstigte  Zahlungen
 im  Sinne  des  §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  1  und  2
 geleistet,  ist  auf  Leistungen  der  Abwicklungsanstalt
 im  Sinne  des  §  8a  Absatz  4  Satz  1  Nummer  3  bis  zur
 Höhe  dieser  Zahlungen  zunächst  Satz  2  Nummer  2
 anzuwenden.  Dies  ist  vom  Anteilseigner  nachzu-
 weisen;  Absatz  3  ist  vom  Anteilseigner  entsprechend
 anzuwenden.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 23 – Drucksache 16/13590

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  8 .  A u s s c h u s s e s
§  14d
 Steuerrechtliche Sonderregelungen

 im Zusammenhang mit landesrechtlichen
 Abwicklungsanstalten

 §  14a  Absatz  2  bis  4  gilt  im  Zusammenhang  mit
 Vermögensübertragungen  in  die  landesrechtliche
 Abwicklungsanstalten  im  Sinne  des  §  8b  entspre-
 chend.  §  14b  Absatz  2  bis  4  ist  auf  die  landesrecht-
 lichen  Abwicklungsanstalten  im  Sinne  des  §  8b  ent-
 sprechend anzuwenden.“

 12.  Der  bisherige  §  14a  wird  §  14e  und  wie  folgt  geän-
 dert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „Anwendungsvorschrift für die §§  14 bis 14d“.

 b)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz  1.

 c)  Folgender Absatz  2 wird angefügt:

 „(2)  Die  §§  14a  bis  14d  in  der  ab  dem  …  [ein-
 setzen:  Datum  des  Inkrafttretens  dieses  Geset-
 zes]  geltenden  Fassung  sind  erstmals  für  den
 Veranlagungszeitraum  2009  und  den  Erhebungs-
 zeitraum 2009 anzuwenden.“

 Artikel 2

 Änderung der Finanzmarktstabilisierungsfonds-
 Verordnung

 In  §  2  Absatz  2  Satz  2  Nummer  4  Satz  1  der  Finanz-
 marktstabilisierungsfonds-Verordnung  vom  20.  Oktober
 2008  (eBAnz  AT123  2008  V1),  die  durch  Artikel  5  des  Ge-
 setzes  vom  7.  April  2009  (BGBl.  I  S.  725)  geändert  wor-
 den  ist,  wird  die  Angabe  „31.  Dezember  2014“  durch  die
 Angabe „31. Dezember 2015“ ersetzt.

 Artikel 3

 Änderung des Finanzmarktstabilisierungs-
 beschleunigungsgesetzes

 Das  Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsge-
 setz  vom  17.  Oktober  2008  (BGBl.  I  S.  1982,  1986),  das
 durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  7.  April  2009  (BGBl  I
 S.  725) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  3  Absatz  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „31.  Dezem-
 ber  2009“  durch  die  Angabe  „31.  Dezember  2010“  er-
 setzt.

 2.  In  §  7e  Satz  1  wird  die  Angabe  „31.  Dezember  2009“
 durch die Angabe „31. Dezember 2010“ ersetzt.

 Artikel 4

 Inkrafttreten

 u n v e r ä n d e r t
 Artikel  2

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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